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Begründung: 
 
Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Uckermark. Dies bestätigt 
auch eine Studie der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH aus dem Jahr 2008. 
Die erfolgreiche Entwicklung des Tourismus in der Uckermark in den letzten Jahren 
ist gerade auch das Ergebnis der guten Zusammenarbeit des Landkreises Ucker-
mark und des Tourismusverbandes Uckermark e. V.  

Im Jahr 2005 wurde der entscheidende Grundstein gelegt (Vertrag zur Entwicklung 
des Tourismus in der Uckermark, DS-Nr.: 121/2005 mit einer Laufzeit von 5 Jahren). 
Besonders aus der Langfristigkeit des Vertrages erwuchs eine Förderung, die sich 
positiv auf die Entwicklung des Tourismus in der Uckermark ausgewirkt hat und auch 
zukünftig auswirken wird.  

Die langfristige Zusicherung von finanziellen Mitteln und den daraus resultierenden 
Förderinstrumenten (wie z.B. LEADER, Interreg und GA-Förderung) erleichtern er-
heblich die Planung und Umsetzung der Projekte. Dies zeigt sich besonders am Bei-
spiel des Projektes „Wanderbare Uckermark“.  

Es hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung der touristischen Infrastruktur und 
die Umsetzung von Projekten eine langfristige Prozessphase benötigt. Der Vertrag 
"Zur Entwicklung des Tourismus in der Uckermark" zwischen dem Landkreis Ucker-
mark und dem Tourismusverband Uckermark e. V. bildete für die touristische Weiter-
entwicklung eine planungssichere Grundlage. 
 
Durch die bisherige langfristige Förderzusage des Landkreises Uckermark waren 
erste Schritte zur Professionalisierung der touristischen Vermarktung der Uckermark 
möglich (z.B. Gründung der tmu GmbH, marktgerechte und themenspezifische Kun-
denansprache). Es ließen sich mittels der Fördermittel des Landkreises (als Eigen-
mittel) weitere Förderungen in Anspruch nehmen, so dass einige Projekte erst da-
durch durchführbar oder aufgewertet wurden. Hiervon haben besonders die Gemein-
den oder spezielle Leistungsträger profitiert. 
 
Durch eine klare Aufgabentrennung/-regelung der einzelnen Akteure (wie Touris-
musvereine) ist mehr Harmonie zwischen den Akteuren der Tourismuswirtschaft zu 
verzeichnen. Die einzelnen Vereine fühlen sich jetzt mehr der gesamten Uckermark 
verbunden. Für Leistungsträger sind verständliche Strukturen der Partner (auch für 
Beratungen) wahrnehmbar geworden. Die Pressearbeit und die Außendarstellung 
haben sich durch klare Ansprachen und ein klar abgegrenztes Budget verbessert. 
Die Mitarbeitersituation konnte sich stabilisieren, ist nicht mehr so stark von Arbeits-
fördermaßnahmen abhängig und eine kontinuierliche Qualifikation ist spürbar. Die 
Uckermark hat durch ständige Präsenz und unermüdliches Einbringen auf Landes-
ebene ihre Position deutlich stärken können. 
 
Es muss mindestens eine Qualitätssicherung des Erreichten erfolgen. Wobei sich 
durch die verbesserte Vermarktung und die gute Entwicklung der Aufwand an Bera-
tung bzw. Dienstleistungen erhöht und auch extern abverlangt wird (Presse, Veran-
stalter, Unternehmen, Gemeinden, Tourismusvereine). Den Anforderungen des sich 
schnell verändernden Marktes muss gefolgt werden, die weitere Produktentwicklung 
der touristischen Infrastruktur und ihrer Vermarktung, der Verkauf und Vertrieb von 
touristischen Produkten muss weiter verbessert werden. 
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Um diese Aufgaben zu sichern und die gute Entwicklung fortsetzen zu können, 
muss, nicht zuletzt im Hinblick auf die LAGA 2013, langfristige finanzielle Planungs-
sicherheit in der Tourismusförderung gegeben sein. 
 
Daher sollte die langjährige Vertragsbindung (5 Jahre Laufzeit) des Vertrages zur 
Entwicklung des Tourismus in der Uckermark vorbehaltlich einer EU-
rechtskonformen Prüfung evaluiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Vertrag zur Entwicklung des Tourismus in der Uckermark 
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